
Bundesnetzagentur 

- Beschlusskammer 4 -
Az BK4-14-078 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 23 ARegV aufgrund des Antrags auf Genehmigung der 
Investitionsmaßnahme 

der Westfalen Weser Netz AG, Tegelweg 25, 33102 Paderborn vertreten durch den Vor­

stand 


Antragstellerin, 

hat die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur fur Elektrizitat, Gas Telekommunikation, 

Post und Eisenbahnen. Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 


durch ihren Vorsitzenden Alexander Lüdtke-Hand;ery 


hre Beisitzerin Dr Janine Haller 


und ihren Beisitzer Marie Lamoratta 


am 07 03.2016 


beschlossen 


1 D1e Investitionsmaßnahme für das Projekt 

. Ersatzneubau 1·10-kV-Leitung Stumpenhagen-Lage Nr 102-103 

wird genehmigt 

2 Die Genehmigung und die Anpassung der Erlösobergrenze sind befristet bis 

3112 2018. 

3 Der Antragstellenn wird auferlegt den sich aus den Grunden ergebenden M1tte1­
lungspfllchten nachzukommen. 

4 Die Genehmigung steht unter dem Vorbehalt des Widerrufs 
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Gründe: 

1. 

Die Antragstellerin begehrt die Genehmigung einer Investitionsmaßnahme fur das Projekt 
,Ersatzneubau '1'10-kV-Leitung Stumpenhagen-Lage Nr 102-103'' gemäß§ 23 Abs 7 
ARegV 

Die Antragstellerin ist Betreiberin eines Elektnz1tatsverte1lernetzes mit Sitz m Nordrhe111­
Westfalen 

Die Antragstellerin tragt vor, das technische Ziel der Investition sei der Ersatzneubau der 
11 O-kV-Fre1le1tung Stumpenhagen-Lage 102- 03 mit einer höheren Ubertragungskapaz1tat 

Mit der vorliegenden lnvest1t1onsmaßnahme soll der Ersatzneubau von ca 13 9 km 2­
systemtger '110-kV-Fre1le1tung {Masten Fundamente, Le1terse1le, Ketten und Isolatoren mit 
Armaturen) zwischen den uw·en Stumpenhagen und Lage m we1testgel1end bestet1ender 
Trasse errichtet werden Die Nennleistung werde von 70 MVA auf 130 MVA erhoht. 

Auf das zunachst ebenfalls beantragte L1chtwellenle1ter-Erdse1I hat die Antragstellerin 1m 
Rahmen der Anhorung verzichtet 

Ab dem geplanten neuen Mast 40 bis zum Mast 46 werde zudem die vorhandene 110-kV­
FreHeltung Lage-Vahlhausen '112-113 m Bündelung mit dem Ersatzneubau der 11O-kV­
Frelle1tung Stumpenhagen-Lage 102-103 als 4-systemige Leitung auf einem Gestänge ge­
führt Derzeit verlaufe die 11 O-kV-Fre1le1tung Lage-Vahlhausen 112-113 innerhalb ihres 
Mastbereichs 4-12 parallel zur bestehenden 11 O-kV-Fre1leitung Stumpenhagen-Lage '102­
103 Für die 110-kV-Freileitung Lage-Vahlhausen 112-113 sollen neue Le1terse1le mit einer 
hoheren Nennleistung zum Einsatz kommen , Alt-/Neubetreiber sowie Alt-/NeueigentL1mer der 
Leitung sei die Antragstellerin 

Aufgrund des Ersatzneubaus und der BündelLmg reduziere sich die Anzahl der Masten um 
insgesamt 25, 15 Masten durch den Ersatz der 110-kV-Freileitung Stumpenhager -Lage 102­
103 und 10 Masten durch die Mitnahme der te1lwe1se parallel laufenden 110-kV-Fre le1tung 
Lage-Vahlhausen 112-113. Von der beantragten lnvest1t1onsmaßnahme seien insgesamt 
keine Betnebsm1ttel /Anlagen unterhalb der oberspannungsse1Ngen 110-kV­
Sammelschienen betroffen. 

Zur Begründung der Notwendigkeit fül1rt die Antragstellerin aus dass die erwartete Zunahme 
Erneuerbarer Energien den Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung Stumpenhagen·Lage 102­
·103 mit hoherer Ubertragungskapaz1tät erfordere Die Bündelung - Fuhrung der beiden 110­
kV-Leitungen zusammen auf einem 4-fach Gestange - erfolge zur Reduzierung der Belas­
tung des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes, dtes sei de Vorgabe der genehmigen­
den Behorde Die Erhöhung der Nennleistung der 11 O-kV-Fre1le1tung Lage-Vahlhausen 112­
1'l3 von 117 MVA auf 130 MVA sei ebenfalls durch die Zunahme Erneuerbarer Energien 
notwendig 

Die erstmahge Akt vierung war für das Jahr 2015 geplant Die vollstand1ge lnbe•nebnahme 
sollte im Jahr 2015 stattfinden . 

Die Antragstellerin hat- Euro als geplante Anschaffungs- und Herstellungskosten 
für die Investitionsmaßnahme angegeben 

Die Antragstellerln hat am 31 03 2014 die Genehm1gun.g der Investitionsmaßnahme für das 
Pro1ekt "Ersatzneubau 110-kV-Leitung Stumpenhagen·Lage Nr. 102-103" beantragt und in 
der Folge weitere Informationen zu dem Projekt nachgereicht. 
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Mit Schreiben vom 15 01.2016 wurde die Antragstellerin angel1ört Sie hat mit Schreiben 
vom ·12 02 2016 Stellung genommen 

Oie Bundesnetzagentur hat d1e Regulierungsbehörde des Landes Nordrl1e1n-Westfalen ge­
mäß§ 55 Abs 1 S. 2 EnWG unter dem 01 08 2014 uber die Einleitung des Verfahrens in­
formiert Unter dem 19.02 2016 wurde der Beschlussentwurf gemäß§ 58 Abs. 1 S 2 EnVVG 
dem Bundeskartellamt und der Reguherungsbehorde des Landes Nordrhein-Westfalen zur 
Stellungnahme übersandt. Das Bundeskartellamt und die Landesregullernngsbehorde haben 
von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakte verwiesen 



- 4 ­

II. 


A. Formelle Rechtmäßigkeit 

1. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß§ 54 Abs 1 EnWG die zuständige Regulierungsbehörde 
Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

II. Antrag und Frist 

Der Antrag auf Genehmigung einer lnvest1t1onsmaßnahme wurde fristgerecht am 31 03 2014 
bei der Bundesnetzagentur gestellt Antrage auf Genehmigung von Investitionsmaßnahmen 
sind gemäß§ 23 Abs 3 S 1 ARegV spatestens neun Monate vor Beginn des Kalenderiah­
res, in dem die lnvest1t1on erstmals ganz oder teilweise kostenwirksam werden soll. bei der 
Bundesnetzagentur zu stellen. Kostenw1rksam wird die Investitionsmaßnahme mit der erst­
maligen Akt1v1erung Die Akt1v1erung kann entweder als Anlage in BaL1 oder als Zugang zum 
Sachanlagevermögen erfolgen Für die dem vorliegenden Antrag zugrundeliegende Investiti
onsmaßnahme ist auf die erstmalige Akbv1erung im Jahr 2015 abzustellen. 

III. Anhörung 

Der Antragstellerin wurde gemäß§ 67 Abs 1 EnWG die Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben 

IV. Beteiligung von Bundeskartellamt und Landesregulierungsbehörden 

Die hier zustandtge Regulierungsbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen wurde gemaß 
§ 55 Abs 1 S 2 EnWG von der Einleitung des Verfahrens benachrichtigt 

Dem Bundeskartellamt sowie der zustand1gen Reguherungsbehörde des Landes Nordrhein­
Westfalen wurde gemäß § 58 Abs 1 S 2 EnWG Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben 

8. Genehmigungsfähigkeit 

Für das Projekt .Ersatzneubau 110-kV-leitung Stumpenhagen-Lage Nr 102-103" ist eine 
lnvest1t1onsmaßnahme gemaß § 23 ARegV zu genehmigen. 

1. Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestitlon 

Die Genehmigung einer lnvestlt1onsmaßnahme kann nach§ 23 Abs ·1 S 1 ARegV - für Ver­
teilernetzbetre1ber tn Verbindung mit § 23 Abs 6 ARegV bzw. nach § 23 Abs 7 ARegV - für 
Erweiterungs- und Umstruktunerungsinvest1tionen erfolgen. Unter Erweiterungsinvestitionen 
sind Maßnahmen zu verstehen, die das bestehende Netz vergrößern Dabei beschränkt sich 
die Vergrößerung nicht allein auf die physikalische Netzlänge, sondern umfasst auch die 
Maßnahmen zur Schaffung von großerem Kapazitätsvolumen bzw Transportmengenvolu­
men. Die Antragstellerin hat h1nre1chend nachgewiesen, dass es sich bei der dem Antrag zu 
Grunde liegenden lnvest1t1onsmaßnahme um eine Erweiterungsinvestition handelt da die 
Leitungskapazitäten der betroffenen 110-kV-Fre1le1tungen Stumpenh~gen-Lage 102-103 und 
Lage-Vahlhausen 112-113 von 70 MVA bzw 117 MVA auf 130 MVA erhöht werden 

­
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II. Genehmigungsfähigkeit nach § 23 Abs. 7 ARegV 

Gemäß § 23 Abs 7 S 1 ARegV können lnvest1t1011smaßnahmen von Verteilnetzbetreibern 
nicht nur unter den besonderen Voraussetzungen des § 23 Abs. 6 ARegV genehmigt wer­
den, sondern darüber hinaus auch fur Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestitionen in 
dre Hochspannungsebene, soweit diese Investitionen zur Stabilität des Gesamtsystems, für 
die Einbindung in das nationale oder 1nternat1onale Verbundnetz oder fur einen bedarfsge
rechten Ausbau des Energieversorgungsnetzes nach § 11 des Energ1ew1rtschaftsgesetzes 
notwendig sind Diese Voraussetzungen sind bei der vorliegenden lnvest1tionsmaßnat1me 
erfüllt 

Bei der vorllegenden Maßnahme handelt es sich um eine Investition it1 die Hochspannungs­
ebene Nach Angaben der Antragstellerin smd keine Betriebsmittel I Anlagen unterhalb der 
oberspannungsse1t1gen 110 kV-Sarnmelschienen betroffen 

Oie Antragstellerin hat hinreichend nachgewiesen, dass die Investitionsmaßnahme notwen­
dig fl.1r den bedarfsgerechten Ausbau des Netzes ist. Investitionen für den bedarfsgerechten 
Ausbau des Netzes umfassen Erweiternngs- und Umstrukturierungsmaßnahmen, die sowohl 
durch die Reaktion auf eine veränderte Nachfrage als auch durch die Prognose zu erwarten
der zukünfttger Nachfrageänderungen begründet sind. Für den bedarfsgerechten Ausbau 
des Energieversorgungsnetzes nach § 11 EhWG notwendige Investitionen erfassen sämtli ­
che Maßnahmen aus Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestltlonen, die aus einer aktu
ellen oder zu erwartenden Veränderung der Nachfrage auf de Ein- und/ oder Ausspeisese1te 
eines Netzes resultieren. Die Veränderung der Nachfrage kann zum einen bewirken, dass 
die vorhandene L~istung bei Elektrizitätsnetzen entsprechend der geänderten Nachfrage 
erweitert werden muss, und zum anderen, dass durch die aktuel e oder erwartete Nachfra­
geänderung eine Umstrukturierung der Netzinfrastruktur zur Sicherstellung der technischen 
Sicherheit vorgenommen werden muss. Unter bedarfsgerechten Ausbau fa llen weiterhin 
Maßnahmen, die der Befriedigung einer bereits vorhandenen bestehenden Nachfrage die­
nen, Wenn bei Unterlassung der Maßnahmen die bereits vorhandene bestehende Nachfrage 
nicht mehr bedient werden kann. Der Bedarf ist dabei objektiv im Sinne einer „erforderlichen 
Menge" zu verstehen. Ein bedarfsgerechter Ausbau stellt die Befriedigung dieses Bedarfs 
und eines zukünftig zu erwartenden Bedarfs in ein Verhältnis zum entstehenden Aufwand 
und damit unter den Vorbehalt der Wirtschaftlichkeit 

• 	 Die Antragstellerin hat hinreichend dargelegt, dass durch den Zubau von Biomasse
und Windkraftanlagen die Kapazitäten der 110-kV-Freileitung Stumpenhagen-Lage 
102-1 Ö3 von jeweils 70 MVA auf jewe1 s 130 MVA erhöht werden müssen Die über 
die 110-kV-Freileitung Stumpenl1agen-Lage ·103 (derzeit 70 MVA) und die 110-kV­
Freileitung Stumpenhagen-Grohnde 104 (78 MVA) aus dem Gebiet des UW Stum­
penhagen maximal abzutransportierende Einspeiseleistung von ca 202 MW wird 
durch die Erhöhung der Kapazität der 110-kV-Freileitung Stumpenhagen-Lage 103 
auf 130 MVA gesichert; beide Leitungen ergeben zusammen dann 208 MVA. Für den 
(n-1 )-Fall - Ausfall der Freileitung Stumpe1Jhagen-Grohnde 104 - ist es zudem erfor
derlich, die Kapazität der 110-kV-Frelleitung Stumpenhagen-Lage 102 (derzeit 70 
MVA) auf ebenfalls ·130 MVA zu erhöhen; die Auslastung wird so im (n-1 )-Fall von ca 
122% auf ca. 66°/o zurückgeführt. Sich ergebende .,Überkapazitäten" auf der 110-kV· 
Freileitung Stumpenhagen-Lage 102-103 beruhen allein auf der Verwendung von 
Standard-Leiterseilen 265/35 Al-St. 

• 	 Der Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung Detmold (25 4 - 36 - 00 - 1 /1 
3) fordert fur das Projekt ,,Ersatzneubau 11 O-kV-Le1tung Stumpenhagen-Lage Nr 
102-103" ms besondere mit seinen Ausfuhru ngen auf Seite 53 ab dem geplanten 
neuen Mast 40 brs zum Mast 46 eine Mitnahme der vorhandenen 110-kV-Freileitung 
Lage-Vahlhausen 112-113 

­

­

­

­

­
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Die Antragstellerin hat hinreichend dargelegt, dass die ErhOhung der Kapazitäten der 
11 O-kV-Fre1leitung Lage-Vahlhausen 112-113 von 1ewe1ls ·117 MVA auf 1eweils 130 
MVA aufgrund der zunehmenden Einspeisung von Biomasse- und Windkraftanlagen 
erforderlich ist. Im {n-1)-Fall -Ausfall eines der beiden Systeme der 11 O-kV­
Freile1tung Lage-Vahlhausen 112-113 - wird so die Auslastung des verbleibenden 
Systems von ca 109% auf ca 98% zuruckgefUhrt 

Der ermittelte Bedarf kann auch nicht ohne Netzausbau, beisp1elswe1se durch marktbezoge­
ne Maßnahmen des§ 13 Abs. 1 Nr 2 1 V m § 14 Abs 1 S. 1 EnWG, befred1gt werden Al­
ternative besser geeignete Investitionsmaßnahmen zur Befriedigung des Bedarfs sind eben­
fal ls nicht ersichtlich. 

III. Ersatzanteil 

Die vorliegende Investitionsmaßnahme enthalt einen Ersatzanteil m Höhe von 15 Prozent 

Grundsätzlich können auch lnvest1t onsmaßnahmen. die keine remen Ersatzinvestitlonen 
darstellen, emen Ersatzanteil enthalten Bei diesen Investitionen kann nach der Verord­
nungsbegrundung zu § 23 ARegV dle Abgrenzung zwischen Ersatzinvestitionen und Erwei­
terungs- oder Umstruktunerungsinvest1t1onen anhand einer prozentualen Aufteilung des Je­
weiligen Investitionsvorhabens erfolgen 

Bei der vorlfegenden Investitionsmaßnahme ist em solcher prozentualer Ersatzanteil abzu­
ziehen, da das Projekt auch den Ersatz von Anlagegütern umfasst. Die vorliegende Maß­
nahme stellt einen Ersatzneubau von Leitungen auf weitestgehend gleicher Trasse dar, so 
dass es sich um eine Investitionsmaßnahme handelt bei der typischerweise ein Ersatzanteil 
vorhanden ist. Nach dem Leitfaden der Bundesnetzagentur zu § 23 ARegV liegt dieser 1n der 
Regel bei 15 Prozent Auch 1m vorliegenden Fa 1 sind keine Anhaltspunkte ersichtlich die zu 
einer davon abweichenden Annahme fuhren 

Wie der Ersatzante1f zu berückstcht gen 1st1 ergibt sich aus der Festlegung zur Berechnung 
der sich aus genehmigten lnvest1t1onsmaßnahmen ergebenden Kapital- und Betriebskosten 
gemäß § 29 Abs 1 EnWG in Verbindung mit § 32 Abs 1 Nr Ba ARegV 

C. Genehmigungsdauer 

Die Genehmigung der vorhegenden Investitionsmaßnahme gilt ausschlreßllch fur den be­
nannten Einzelfall und ist auf den Zeitraum bis zum 31 12 2018 beschrankt 

1. Beschränkte Genehmigungsdauer als Regelfall 

Die Genehmigung emer lnvest1tmnsmaßnahme gemäß§ 23 ARegV st bJs zum Ende der 
Regulierungsperiode, in der das Investitionsprojekt abgeschlossen wird zu erte"len 

Das lnvestit1onspr0Jel<t gilt als abgeschlossen wenn die wesentlichen Szenanobedingungen, 
die dem Genehmigungsantrag zugrunde hegen eingetreten sind. Sofern der Pro1ektab­
schluss erst nach dem jewe111gen Bas1s1ahr 1 S d § 6 Abs 1 Satz 3 ARegV hegt, ist die In­
vestitionsmaßnahme bis zum Ende der folgenden Reguherungsperlode zu genehmigen. 
Nach Ablauf der Genehmigung kennen die Kosten der Investitionsmaßnahme in die Aus­
gangsbasis nach § 6 Abs 1 ARegV aufgenommen werden Ote konkrete Dauer der Geneh­
migung ist e1nzelfallabhangig zu bestimmen Sofern steh der Eintritt der Szenanobedingun 
gen verzögert oder sich die technischen Anforderungen an das Projekt wesentlich verän­
dern, ohne dass der Netzbetreiber dies zu vertreten hat kann eine Verlängerung der Ge­
nehmigung beantragt werden 
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Die rn § 23 Abs 3 S 6 ARegV eroffnete Moghchke1t der Beantragung einer Investitionsmaß­
nahme für mehrere Regu 1erungsperioden ermbghcht dem Netzbetreiber die Verwirklichung 
längerfristiger Pro1ekte die nicht vollständig bis zur nächsten Ermittlung der Erlosobergrenze 
kostemvirksam werden Aufgrund der Ermittlung des Ausgangsniveaus für die Bestimmung 
der Erlösobergrenze gern § 6 Abs 1 ARegV durch eine Kostenprüfung nach den Vorschrif­
ten des Teils 2 Abschnitt 1 der StromNEV bzw GasNEV können Teilkosten dieser Projekte 
die im relevanten Kalenderjahr noch nicht kostenw1rksam geworden sind nicht zur Bestim­
mung des Ausgangsniveaus fur die Bestimmung der Erlosobergrenze berucks1cht1gt werden 
Um eine erneute Antragstellung fur ein bereits genehmigtes und teilweise kostenwffksam 
gewordenes Investitionsvorhaben zu vermeiden kann der Antrag direkt fur mehrere Regulie­
rungsperioden gestellt werden 

II. Bestimmung der wesentlichen Szenariobedingungen 

Die Genehmigungsdauer der Investitionsmaßnahme endet mit Ablauf der Regulierungsperi­
ode 1n der die Szenariobed1ngungen eintreten Sofern der Eintritt der Szenariobed1ngungen 
erst nach dem Basisjahr der kommenden Regulierungspenode liegt, endet die Genehmi­
gungsdauer der lnvest1t1onsmaßnahme mit Ablauf der kommenden Regulierungsperiode Da 
von der Antragstellerin keine abweichenden Informationen zum Eintntt der Szenanobedin­
gungen 1m Antrag mitgeteilt wurden, sind mit der Inbetriebnahme der dem Antrag zu Grunde 
liegenden Anlagen bzw. dem technischen Abschluss des Projektes die best1mmungsgemaße 
lngebrauchnahme und damit der Eintrltt der Szenariobedingungen anzunehmen. Die Inbe­
triebnahme der Anlagen - und damit der Eintritt der Szenariobedingungen - soll gemaß den 
Angaben der Antragstellerin im Jahr 2015 erfolgen Das flir die Bestimmung der Genehmi­
gungsdauer der Investitionsmaßnahme maßgebliche Basisjahr ist das Jahr 2016 Dte Ge­
nehmigung ist somit auf den Zeitraum bis zum 31 ·12 2018 zu beschränken 

D. Anpassung der Erlösobcrgrenze 

Aufgrund der vorliegenden Investitionsmaßnahme können gemaß § 23 Abs 1 S 3 ARegV 
Kapital- und Betriebskosten geltend gemacht werden Die entsprechende Anpassung der 
Erlösobergrenze nimmt dte Antragstellerin gemäß§ 4 Abs 3 Nr 2 1 V m. § 11 Abs 2 S 1 Nr. 
6, 6a ARegV vor 

1. Umfang der Anpassung der Erlösobergrenze 

Die Antragstellerin kann ihre Erlösobergrenze um die sich aus genehmigten Investitions­
maßnahmen ergebenden Kosten und Erlose anpassen Insgesamt dürfen sich die Kosten 
um die d1e Erlosobergrenze angepasst w1rd1 led1gllch auf die Teile der vorliegenden lnvestlt1 ­
onsmaßnahme beziehen, die von der Genehmigung dem Grunde nach umfasst sind 

Für die Berechnung der Kapital- und Betriebskosten hat dte Antragstellerin gemäß§ 23 Abs 
1 S 5 ARegV die Vorgaben der Festlegung der Bundesnetzagentur zu den Kapital- und Be­
triebskosten gemäß§ 29 Abs 1 EnWG 1,V m § 32 Abs 1 Nr. Ba ARegV zu berucks1cht1gen 

Als Betriebskosten können gemaß § 23 Abs 1 S 4 ARegV jährlich pauschal 0 .8 Prozent der 
für die lnvest1t1onsmaßnahme tatsachlich angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskos­
ten geltend gemacht werden, sm1veit die Bundesnetzagentur nicht gemäß§ 32 Abs 1 Nr 8a 
ARegV fur bestimmte Anlagegüter etwas Abweichendes festgelegt hat. Zurzeit hat die Bun­
desnetzagentur für Offshore-Anlagen, Erdgasverdichter und Gasdruckregel- und Messanla­
gen entsprechende Festlegungen getroffen, die ab dem Kalenderjahr 2011 anzuwenden und 
auf der Internetseite der Bundesnetzagentur abzurufen sind. Bei der Anpassung der Erlos­
obergrenze hat die Antragstellerin die zum Zeitpunkt der Anpassung der Erlösobergrenze 
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aktuellen Festlegungen zu berucks1cht1gen soweit diese m ze1thcher H1ns1cht anwendbar 
sind 

II. 	 Zeitpunkt der Anpassung der Erlösobergrenze 

Der Zeitpunkt der Anpassung der Erlosobergrenze nchtet sich fur die vorliegende Investiti­
onsmaßnahme nach§ 11 Abs 2 S 1 Nr 6 1 V m § 4 Abs 3 S 1 Nr. 2 ARegV Danach ka n 
eine Anpassung der Erlösobergrenze unmittelbar tm Jahr der Kostenentstehung stattfinden 
so dass zunächst auf Plankosten abzustellen ist 

Da für die vorliegende Investitionsmaßnahme von einer erstmaligen Kostenwirksamkeit 1m 
Jahr 2015 auszugehen ist, hätte be1 einer entsprechenden Genehmigung der Investitions­
maße bereits zum 01.01.2015 eine Anpassung der Erlösobergrenze stattfinden können da 
der Antrag zum 31 03.2014 gestellt wurde Eine solche Anpassung hat 1n der Regel mcht 
stattgefunden da zu diesem Zeitpunkt noch keine Genehmigung der lnvesht1onsmaßnahm 
vorlag Der Ausgleich zwischen dem Betrag, um den die Erlösobergrenze zum 01 01 2015 
für das vorliegende Projekt tatsachlich angepasst wurde und nach der vorliegenden Geneh
migung hätte angepasst werden dürfen erfolgt gemaß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV uber das Re­
gulterungskonto Die Differenz wird auf dem Reguherungskonto verbucht und mit dem dort 
geltenden Zinssatz verzinst 

Soweit eine Anpassung der Erlösobergrenze nicht bereits zum 01 O1 2015 und/oder 2016 
stattgefunden hat kommt es zu einer tatsächlichen Anpassung der Erlbsobergrenze erstma­
lig zum 01.01 2017 

Eine Anpassung der Erlösobergrenze erfolgt jährlich für die Dauer der Genehmigung 

III. 	 Nachträgliche Korrektur der Anpassung der Erlösobergrenze 

Da es sich bel den fur dle Anpassung der Erlösobergrenze heranzuziehenden Kapital- und 
Betriebskosten um Planwerte handelt. ergi1bt sich die Notwendigkeit eines so genannten 
Plan-lst-Abgleichs zwischen den angesetzten Plankosten und den tatsächlich in dem be­
trachteten Jal1r entstandenen lst~Kosten für die lnvest1t1onsmaßnahme Der Ausgleich der 
sich aus der Gegenuberstellung von Plan- und Ist-Kosten eventuell ergebenden Drfferenz 
erfolgt gemaß § 5 Abs 1 S 2 ARegV uber das Regulierungskonto Die Differenz wjrd auf 
dem Reguherungskonto verbucht und mit dem dort geltenden Zinssatz verzinst. Fur die 
Durchfuhrung des Plan-lst-Abgfeichs sind von der Antragstellerin die Mitteilungspflichten 
nach Abschnitt E 1 einzuhalten 

IV. 	 Anpassung der Erlösobergrenze nach Auslaufen der Genehmigung gemäß § 23 
ARegV 

Bei der Anpassung der Erlösobergrenze Im Zusammenhang mit lnvest1t1onsmaßnahmen ist 
auch § 11 Abs. 2 S 1 Nr. 6a i V m § 23 Abs 2a ARegV zu beachten Danacll sind die fn den 
letzten drei Jahren der Genehmigungsdauer der lnvest1t1onsmaßnahme entstandenen Kapi
tal- und Betriebskosten als Abzugsbetrag zu berucks1cht1gen indem sre bis zum Ende der 
Genehmigungsdauer aufgez1nst und gleichmaß1g uber 20 Jahre, beginnend mit dem Jahr 
nach Ablauf der Genehmigungsdauer der Investitionsmaßnahme, aufgeiest werden Fur die 
Verzinsung gelten die Regelungen des § 5 Abs 2 S 3 ARegV Mit dieser Regelung wird 
verhindert, dass es durch den Wechsel auf dre sofortige Kostenanerkennung in der Erlös· 
obergrenze zu einer doppelten Berucks1cht1gung von Kapital- und Betriebskosten aus lnves­
t1t1onsmaßnahmen kommt Denn die m den letzten drei Jahren der Genehmigungsdauer der 
Investitionsmaßnahme entstandenen Kapital- und Betriebskosten wurden ansonsten aL1f­
grund der neuen Regelung nach§ 4 Abs. 3 S 1 Nr 2 ARegV sowohl 1m Rahmen der ge­

­

­

­
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nehm1gten Investitionsmaßnahme als auch m der Erlosobergrenze gemäß § 4 Abs 1 ARegV 
der folgenden Reguherungsbehörde berucks1cht1gt 

E. Nebenbestimmungen, § 23 Abs. 5 ARegV 

Die Genehmigung enthält Nebenbestimmungen nach§ 23 Abs. 5 S. 2 ARegV 

1. Mitteilungspflichten, §§ 23 Abs. 5 S. 2, 28 ARegV 

Die Antragstellerin hat den ihr im Folgenden auferlegten Mitteilungspflichten nachzukommen 
Diese konkretisieren die bereits nach § 28 Nr 6 ARegV existierenden Mitteilungspflichten 
Die Erfüllung dieser MitteHungspflichte11 ersetzt nicht dte gegebenenfalls notwendige Bean­
tragung einer Änderung der genehmigten lnvestitmnsmaßnahme. 

1. Anpassung der Erlösobergrenze 

Der Antragstellerin wird auferlegt, die folgenden Angaben anhand der tatsächlichen Werte 1n 
einer für einen sachkundigen Dritten in nachvollziehbarer Weise mitzuteilen und zu belegen 

• 	 Die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

,., 	 Aktivierungen als Anlagen in Bau 


Aktivierungen als Fertiganlagen 


• 	 Die Abzugspositionen 

o 	 Ruckstellungen 

c. 	 Öffentliche Förderungen 

o 	 Sonstige kostenm1ndernde Erlöse 

• 	 Die Parameter 

Aufgenommenes Fremdkapital 

Erhaltene Baukostenzuschusse 

Tatsachl1che Fremdkapitalzinsen 

Gewerbesteuerhebesatz 

Bei der Übermittlung dieser Angaben hat die Antragstellerin sich an dem 1ewe1ls aktuellen 
Leitfaden der Bundesnetzagentur zu § 23 ARegV zu onent1eren und den Jeweils aktuell auf 
der Internetseite der Bundesnetzagentur dafur bereitgestellten Erhebungsbogen zu verwen­
den Ohne entsprechenden Nachweisware es der Regulierungsbehörde nicht moghch, zu 
uberprufen, ob die bislang lediglich als Planwerte vorliegenden Angaben der Antragstellerin 
insoweit auch tatsachlich so eingetreten smd Dre Beschlusskammer behalt sich vor, weitere 
Anforderungen an 1 nhalt und Struktur der geforderten Daten vorzugeben 
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2. Änderung des Projektes 

Der Antragstellerin wird auferlegt, unmittelbar nach Kenntniserlangung eine Anderung des 
Projektes insbesondere Anderungen die sich auf den lnbetriebnahmeze1tpunkt, die wesent· 
hche technische GestaltLing oder auf den Ersatzante111auswirken bei der Reguherungsbe­
hbrde anzuzeigen Treten die Szenanobed1ngungen em, so hat die Antragstellerin dies der 
Reguherungsbehorde ebenfalls m1tzute1len 

Die Befugnis, die Antragstellerin zu verpflichten, unverzllghch nach Kenntniserlangung c ne 
Änderung des Pro1ektes anzuzeigen, ergibt sich aus § 23 Abs 5 S. 2 ARegV Die lnformat1· 
onsverpfllchtung ist notwendig, um der Reguherungsbehörde eine sachgerechte Kontrolle 
der von der Antragstellerin vorzunehmenden Anpassung der Erlbsobergrenze zu ermögli­
chen Ohne entsprechenden Nachweis ware es der Reguherungsbehörde nicht moglich, zu 
uberprufen, ob die geplante ProJektausfUhrung der Antragstellerin 1nsowe1t auch tatsachl1ch 
so eingetreten ist In diesem Zusammenhang ist tnsbesondere zu berlicks1chtigen , dass der 
Eintritt der Szenanobedingungen als das entscheidende Kriterium fur die Bemessung der 
Genehmigungsdauer anzusehen ist 

II. Widerrufsvorbehalt 

Die Genehmigung steht gemäß § 23 Abs 5 S. 1 ARegV unter dem Vorbehalt des Widerrufs 
für den Fall, dass die Investition nicht der Genehmigung entsprechend durchgefuhrt wird 
Davon umfasst sind nicht nur die Nichtdurchführung der Investition als solcher, sondern auch 
von der Genehmigung abwe1cl1ende Ausfuhrungen 

F. Kosten 

Hinsichtlich der Kosten bleibt ein gesonderter Bescheid gemaß § 91 EnWG vorbehalten 



Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen d ese Entscheidung ist die Beschwerde zulass1g Sie ist schriftlich binnen einer mit 
der Zustellung der Entscheidung beginnenden Fnst von einem Monat bei der Bundesnetza­
gentur fur Elektnz1tat Gas, Telekommunikation Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 
Bonn (Postanschrift Postfach 80 01, 53105 Bonn) e1nzure1chen Zur Fristwahrung genügt 
Jedoch wenn die Beschwerde innerhalb dieser Frist bei dem Beschwerdegencht. dem Ober­
landesgencht Dusseldorf (Hausanschrlft Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf), eingeht 

Die Beschwerde ist zu begrunden Die Fnst für die Beschwerdebegründung beträgt einen 
Monat Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder 
der Vorsitzenden des Beschwerdegenchts verlängert werden Die Beschwerdebegründung 
muss die Erklarung enthalten, 1nw1ewe1t die Entscheidung angefochten und ihre Abänderung 
oder Aufhebung beantragt wird Ferner muss sie die Tatsachen und Beweismittel angeben 
auf die sich die Beschwerde stützt Beschwerdeschrift und Beschwerdebegrundung müssen 
durch emen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat gemaß § 76 Abs 1 EnWG keine aufschiebende Wirkung 

v~ u le~ ~· /lr .u ­
Alexander Lü tke- a jery 

Vorsitzender 

\ \ .
b,-1· l

Dr :.Janine R auer 

Be1s1tzenn Be1s1tzer 
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